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Die Vergabeunterlagen können unter der Internetadresse www.dtvp.de unentgeltlich, uneinge-
schränkt, vollständig und direkt abgerufen werden. Eine Registrierung der Bieter zum Abrufen der 
Unterlagen ist nicht erforderlich. Die vom Auftraggeber verwendete e-Vergabe-Plattform „DTVP“ bie-
tet allerdings die Möglichkeit einer freiwilligen Registrierung an. 

Registrierte Unternehmen erhalten systemseitige Mitteilungen, wenn zusätzliche Vergabeunterlagen 
oder Antworten auf Bieterfragen auf der Vergabeplattform zum Abruf bereitgestellt werden, sofern 
und solange das jeweilige Unternehmen noch am Vergabeverfahren beteiligt ist. Diese freiwillige 
Mitteilung befreit die Bieter nicht von ihrer Verpflichtung, die jeweils aktuellen Bekanntmachungen 
des Auftraggebers im Internet einzusehen und sich über den aktuellen Stand der Vergabeunterlagen 
zu informieren. 

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. Eine verkürzt angewendete Sprachform hat nur redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. 

Die unbefugte Vervielfältigung, Umgestaltung, Bearbeitung, Vertreibung oder öffentliche Wiedergabe 
dieses Dokuments oder eines Teils davon ist strafbar. Ein Verstoß wird sowohl straf- als auch zivil-
rechtlich verfolgt. 

© RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbB – RA Martin 
Schumm 2026 
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1. Allgemeines 

1.1 Ausschreibungsgegenstand 

Die Stiftung kreuznacher diakonie (Skd) beabsichtigt die Beschaffung einer neuen 
Durchleuchtungsanlage. 
 
Die Einzelheiten sind der Anlage 1 zu diesen Vergabeunterlagen zu entnehmen. 

1.2 Auftraggeber 

Auftraggeber des Verfahrens ist:  
 

Rechnungsadresse: 
Diakonie Kliniken Bad Kreuznach gGmbH 

Postfach 1362 
55503 Bad Kreuznach 

 
Anlieferadresse: 

Diakonie Kliniken Bad Kreuznach gGmbH 
Betriebsstätte Mühlenstraße 

Mühlenstraße 39 
55543 Bad Kreuznach 

1.3 Vergabestelle 

Vergabestelle für das Verfahren ist die: 
 

Stiftung kreuznacher diakonie 
Einkauf und Logistik 
Bösgrunder Weg 12 

55543 Bad Kreuznach 
Ansprechpartner: Theresa Schmidt 

1.4 Kontakt 

Die gesamte Vergabe wird ausschließlich über die e-Vergabe-Plattform „dtvp.de“ ab-
gewickelt. 
 
Die Registrierung ist freiwillig und kostenlos. Wurde bei der Registrierung eine E-
Mailadresse angegeben, erhält der registrierte Bieter automatisch eine Benachrichti-
gung über die Bereitstellung neuer Dokumente und Informationen. Andernfalls müssen 
Bieter sich über evtl. Änderungen/Bieterfragen selbständig informieren. Eventuelle 
Fristverlängerungen, Bieterfragen mit den entsprechenden Antworten oder sonstige 
Aktualisierungen und Änderungen zu diesem Vergabeverfahren können insofern aus-
schließlich über das e-Vergabeportal abgerufen werden. Nachrichten an die Vergabe-
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stelle sind ausschließlich über die Vergabeplattform unter dem Bereich "Kommunika-
tion" zu stellen. Anonymisierte Antworten zu rechtzeitig gestellten Bieterfragen sowie 
aktualisierte oder weitere Unterlagen, können unter der e-Vergabe-Plattform „DTVP“ 
unter Beachtung der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
Soweit sich interessierte Unternehmen nicht registrieren lassen, obliegt ihnen die Ver-
pflichtung, diesen Link regelmäßig einzusehen.  
 
Mündliche Auskünfte und Erklärungen sind ungültig. 

2. Verfahrensart 

Die Stiftung kreuznacher diakonie ist kein originärer öffentlicher Auftraggeber gemäß 
§ 99 GWB. Der der Beschaffung zugrunde liegende Fördermittelbescheid verpflichtet 
die Skd jedoch zur Anwendung der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO). 
 
Die Vergabestelle schreibt den Beschaffungsgegenstand daher im Wege einer Öffent-
lichen Ausschreibung nach § 9 UVgO aus. 

3. Vergabe in Losen 

Keine Losaufteilung. 

4. Verfahrensablauf 

Die öffentliche Ausschreibung gemäß § 8 Abs. 1, 2 iVm § 9 UVgO ist ein einstufiges 
Vergabeverfahren für Aufträge, deren Wert unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt. In 
diesem Verfahren werden Angebote von einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen 
abgefordert, die gleichzeitig auch ihre Eignung nachweisen müssen. 

5. Termine und Fristen 

Schlusstermin für den Eingang des Angebotes: 
 

gemäß Vergabeplattform 
 
Angebote, die später eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
Rechtzeitig eingehende Fragen werden gesammelt und zeitnah in Form eines Fragen- 
und Antwortkatalogs beantwortet. Die Beantwortung erfolgt durch Veröffentlichung per 
E-Mail oder über das Vergabeportal. Sollten Bieter technische Probleme anmelden, 
werden Ihnen die Unterlagen nach einer entsprechenden Mitteilung an den Auftragge-
ber notfalls per Post zugestellt. 
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6. Verfahrensbedingungen 

6.1 Wirksame Gründung, Registereintragung, kein Tätigkeitsverbot 

Jedes Unternehmen, das an dem Verfahren teilnimmt, muss rechtswirksam gegründet 
und – soweit vorgeschrieben – in einem Berufs- oder Handelsregister eingetragen 
sein. Die Tätigkeit darf nicht durch eine Behörde verboten worden sein. Dies wird durch 
die Abgabe des Angebots versichert. Weitere Nachweise sind nur auf besondere An-
forderung der Vergabestelle vorzulegen. 

6.2 Abgabe der Angebote  

Angebote können 
 

• elektronisch in Textform oder  

• elektronisch mit fortgeschrittener Signatur oder  

• elektronisch mit qualifizierter Signatur  
 
eingereicht werden. 
 
Es wird dringend empfohlen, die technischen Voraussetzungen und Kompatibilitäten 
zur Dokumenteneinreichung rechtzeitig vor Ablauf der Abgabefrist zu verifizieren, da-
mit eine ordnungsgemäße Übermittlung sichergestellt ist. 

6.3 Vertraulichkeit und Geheimhaltung 

Die Vergabeunterlagen sind vertraulich zu behandeln und bleiben Eigentum des Auf-
traggebers. Sie unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz zugunsten des Erstellers. 
 
Sie dürfen nur zur Erstellung eines Angebotes verwendet werden. Jede Veröffentli-
chung und jede nicht durch den vorgenannten Verwendungszweck gedeckte Weiter-
gabe an Dritte – auch auszugsweise – oder jede Nutzung für andere Zwecke ist ohne 
die ausdrückliche schriftliche vorherige Zustimmung der Vergabestelle nicht gestattet.  
Wird kein Angebot abgegeben, so sind die Vergabeunterlagen in eigener Zuständigkeit 
zu vernichten.  
 
Die Nichtbeachtung der Vertraulichkeitsanforderungen hat – unbeschadet weiterer 
Folgen – zwangsläufig Einfluss auf die Beurteilung der Zuverlässigkeit des Bieters, 
insbesondere auch bei zukünftigen Maßnahmen des Auftraggebers. Das vom Bieter 
beschäftigte Personal ist zur entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten. Dies gilt 
auch für alle vom Bieter im Zusammenhang mit diesem Projekt beauftragten Unter-
nehmen. 
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6.4 Ergänzungen / Überarbeitungen der Vergabeunterlagen 

Die Vergabeunterlagen ändernde, ergänzende, berichtigende oder klarstellende An-
gaben behält sich der Auftraggeber in jeder Phase des Vergabeverfahrens vor. Solche 
werden allen Unternehmen auf dem gleichen Weg zur Verfügung gestellt wie die ur-
sprünglichen Vergabeunterlagen. Alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer und Bieter 
trifft daher die Obliegenheit, sich regelmäßig unter der mitgeteilten Internet-Adresse 
zu informieren, ob Aktualisierungen oder Ergänzungen der Vergabeunterlagen verfüg-
bar sind, und diese herunterzuladen (Holschuld). Registrierte Unternehmen werden 
automatisch über nach dem Zeitpunkt der Registrierung erfolgende neue Angaben des 
Auftraggebers per E-Mail informiert. Es wird daher empfohlen, sich für das Verfahren 
unverzüglich zu registrieren. 

6.5 Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

In der Stiftung kreuznacher Diakonie kommt das EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) 
zur Anwendung. 
 
Im Rahmen des Vergabeverfahrens kann es dazu kommen, dass der Auftraggeber bei 
den Bietern Informationen abfragt, die personenbezogene Daten nach Art. 4 Nr.1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) bzw. § 4 Nr. 1 
DSG-EKD beinhalten. Im Rahmen ihrer Verfahrensbeteiligung obliegt es den Bietern, 
die abgefragten Informationen bereitzustellen. Sofern diese Informationen nicht bereit-
gestellt werden, muss der Auftraggeber den betreffenden Bieter gegebenenfalls vom 
Vergabeverfahren ausschließen. 
 
Zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist der Auftraggeber gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. c) und lit. e) DSGVO bzw. § 6 Nr. 6 DSG-EKD berechtigt. In diesem Zusammenhang 
kann es insbesondere zur Prüfung der Eignung der Bieter und der späteren Angebote 
erforderlich sein, personenbezogene Daten, z.B. die Namen und Kontaktdaten der Mit-
arbeiter der Bieter, abzufragen.  
 
Mit der Einreichung von Unterlagen im Vergabeverfahren erklärt der Bieter gegenüber 
dem Auftraggeber, dass er bei der Weitergabe der Daten die Regelungen der DSGVO 
einhält und seinen Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO bzw. §§ 16 ff. DSG-
EKD nachkommt, insbesondere die betroffenen Mitarbeiter über die Verarbeitung der 
Daten vorab informiert und deren Einwilligung zur Datenverarbeitung eingeholt hat. 
Dazu weist der Auftraggeber auf Folgendes hin: 
 
Der Auftraggeber wird die übermittelten Daten nur für die Zwecke des Vergabeverfah-
rens verwenden, insbesondere die Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge und 
der Angebote, der Kommunikation mit den Bietern, der Dokumentation, zu Statistik-
zwecken nach der Vergabestatistikverordnung, sowie bei dem bezuschlagten Bieter 
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für die Zwecke der Vertragsdurchführung und Vertragsabwicklung. Dabei unterliegt er 
den Geheimhaltungsvorschriften des GWB und der UVgO.  
 
Die Daten werden ausschließlich an Mitarbeiter des Auftraggebers sowie an vertrag-
lich gebundene Berater des Auftraggebers, die mit dem Vergabeverfahren betraut und 
zur Geheimhaltung verpflichtet sind, weitergegeben. 
 
Der Auftraggeber wird die Daten nur dann an Stellen in Staaten außerhalb der Euro-
päischen Union (sogenannte Drittstaaten) übermitteln soweit dies 
 

a. zur Anbahnung oder Ausführung von Verträgen erforderlich ist (z.B. im Zu-
sammenhang mit Zahlungen an Auftragnehmer mit Bankverbindung / Sitz 
im außereuropäischen Ausland), 

b. es gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder 
c. der Betroffene dem Auftraggeber seine Einwilligung erteilt hat. 

 
Darüber hinaus übermittelt der Auftraggeber keine personenbezogenen Daten an Stel-
len in Drittstaaten oder internationale Organisationen.  
 
Der Auftraggeber verarbeitet und speichert die Daten nur soweit und solange es für 
die Erfüllung vertraglicher, gesetzlicher und behördlicher Pflichten erforderlich ist, ins-
besondere: 
 

a. Vergaberechtlich sind gemäß § 6 Abs.2 UVgO die Dokumentation sowie die 
Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen mindestens für drei Jahre ab 
dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. 

b. Förderrechtlich können die Aufbewahrungspflichten variieren. In Fällen der 
Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geförderten Programmen beträgt 
die Aufbewahrungsfrist in der Regel zehn Jahre nach Ablauf des Förderpro-
gramms; 

c. Handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Insbesondere nach 
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) betragen 
zwei bis zehn Jahre; 

d. Zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen. Die regelmäßige 
Verjährungsfrist beträgt drei Jahre; 

e. zu Zwecken der Rechnungsprüfung. 
 
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr 
erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht. 
 
Den betroffenen Personen stehen gegenüber dem Auftraggeber alle Ansprüche und 
Rechte nach den Art. 15 ff. DSGVO bzw. den §§ 16 ff. DSG-EKD zu. Ebenso haben 
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die betroffenen Personen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten gegen die DSGVO verstößt, Art. 77 DSGVO / § 46 DSG-EKD. 
 
Die für die Skd oder ein Tochterunternehmen zuständige Aufsichtsbehörde ist der Be-
auftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (BfD EKD): 

 
Herr Michael Jacob 

Lange Laube 20 
30159 Hannover 

Tel. +49 (0)511 768128-0 
Fax +49 (0)511 768128-20 

E-Mail: info@datenschutz.ekd.de 
www.datenschutz.ekd.de 

 
Der Auftraggeber wird die Daten keiner automatisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – zuführen. 
 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, des DSG-EKD so-
wie sonstiger datenschutz-rechtlicher Bestimmungen ist die: 
 

Diakonie Kliniken Bad Kreuznach gGmbH 
Betriebsstätte Mühlenstraße 

Mühlenstraße 39 
55543 Bad Kreuznach 

 
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten: 
 

E-Mail: datenschutz@kreuznacherdiakonie.de 
www.kreuznacherdiakonie.de 

 
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz in der Stiftung kreuznacher diakonie: 
 

https://www.kreuznacherdiakonie.de/service/datenschutz 

6.6 Änderungen von Angeboten/Nachreichen von Unterlagen 

Änderungen, Berichtigungen oder Ergänzungen der Angebote sind bis zum Ablauf der 
Angebotsfrist zulässig.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vergabestelle gemäß § 41 Abs.2, Abs.3 UVgO 
fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbe-
sondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise so-
wie fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen bis zum Ablauf einer 
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im Einzelfall zu bestimmenden, angemessenen Nachfrist nachfordern kann. Die Mög-
lichkeit der Nachforderung steht im Ermessen des Auftraggebers. Die Bieter sollten 
daher im wohl verstandenen Eigeninteresse sämtliche Erklärungen und Nachweise 
bereits mit dem Angebot einreichen. 
 
Angaben und Nachweise, die von der Vergabestelle nach Ablauf der Einreichungsfrist 
nachgefordert werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt ein-
zureichen. Werden die Angaben und Nachweise nicht vollständig fristgerecht vorge-
legt, wird das Angebot ausgeschlossen. Die Vergabestelle behält sich ausdrücklich 
vor, im Falle von Zweifeln an den von den Bietern gemachten Angaben oder vorgeleg-
ten Nachweisen Erläuterungen anzufordern. Insbesondere kann die Vorlage von Ori-
ginalen verlangt werden, wenn Zweifel an der Echtheit von Dokumenten bestehen. 
Des Weiteren behält sich der Auftraggeber vor, Nachweise / Belege für abgegebene 
Eigenerklärungen zu fordern. 

6.7 Entschädigung, Eigentumsübergang 

Für die Bearbeitung der Angebotsunterlagen und die Erstellung der Angebote wird 
keine Entschädigung gewährt. Eingereichte Angebote samt Anlagen etc. gehen mit 
Eingang bei der Vergabestelle in deren alleiniges Eigentum über. Eine Rückgabe an 
die Bieter/Bietergemeinschaften ist ausgeschlossen. 

6.8 Bieterfragen 

Soweit Sie im Rahmen der Angebotserstellung Fragen zu den Unterlagen haben, in-
formieren Sie bitte unverzüglich die Vergabestelle bzw. den Auftraggeber über die e-
Vergabe-Plattform „DTVP“. 
 
Rechtzeitig eingehende Fragen werden gesammelt und zeitnah in Form eines Fragen- 
und Antwortkatalogs beantwortet. Die Bieterfragen und die entsprechenden Antworten 
werden Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
 
Die Antworten werden an alle Verfahrensteilnehmer über die e-Vergabe-Plattform ver-
sandt. Bitte beachten Sie, dass zur Verständlichkeit der Antworten die zugrundeliegen-
den Fragestellungen in anonymisierter Form in der Regel ebenfalls an alle Verfahrens-
teilnehmer versandt werden. 
 
Die Fragen sollten daher so formuliert sein, dass ein Versand an die anderen Teilneh-
mer ohne vorherige Überarbeitung möglich ist. Mit der Übersendung einer Frage ge-
nehmigen Sie eine entsprechende Bekanntgabe. 
 
Sofern Gründe gegen eine Veröffentlichung bestimmter Daten / Informationen beste-
hen, teilen Sie diese bitte in der Frage ausdrücklich mit. Die Antworten werden Be-
standteil der Vergabeunterlage und sind somit verbindlich für die Erstellung des Ange-
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bots, sowie die Prüfung und Wertung der Angebote. Antworten, die sich auf Vertrags-
bedingungen oder auf die Leistungsbeschreibung beziehen, werden zudem verbindli-
cher Vertragsbestandteil. 

6.9 Bieter / Vergaberechtsrelevante Mehrfachbeteiligungen 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigun-
gen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Ein-
schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind ver-
boten und können zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. Die Bieter haben 
insbesondere zu beachten, dass der Geheimwettbewerb nicht durch eine Mehrfach-
beteiligung unzulässig beeinflusst wird. Bei Vorliegen von Zweifeln wird der Auftrag-
geber von den Bietern den Nachweis verlangen, dass der Geheimwettbewerb gewahrt 
worden ist. Kann ein Bieter diesen Nachweis nicht erbringen, kann dies zum Aus-
schluss aus dem Vergabeverfahren führen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbe-
schränkungen hat der Bieter auf Verlangen des Auftraggebers Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit anderen Unternehmen 
verbunden ist. 

6.9.1 Bietergemeinschaft 

Bietergemeinschaften sind zugelassen, soweit sie wettbewerbsrechtlich zulässig sind. 
Es gibt keine Vorgaben über die Rechtsform der Bietergemeinschaft. Die Mitglieder 
der Bietergemeinschaft haften gegenüber dem Auftraggeber jedoch gesamtschuldne-
risch für die Leistungserbringung.  
 
Bietergemeinschaften haben ein Verzeichnis über die Mitglieder der Bietergemein-
schaften mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft so-
wie eine von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaften rechtsverbindlich unterzeich-
nete Erklärung zu übergeben, aus der hervorgeht, dass der bevollmächtigte Vertreter 
der Bietergemeinschaften die im Verzeichnis aufgeführten Mitglieder gegenüber dem 
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder der Bietergemeinschaften als 
Gesamtschuldner haften. 

6.9.2 Nachunternehmer 

Unterbeauftragungen sind nach Maßgabe von § 26 UVgO zulässig. Für die Unterauf-
tragnehmer gelten hinsichtlich der Eignung dieselben Anforderungen wie für den Bie-
ter. Unterauftragnehmer müssen über die erforderliche Fachkunde und Leistungsfä-
higkeit verfügen und dürfen nicht gemäß § 31 Abs. 1 UVgO ausgeschlossen worden 
sein. 
 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu 
lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche 
wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Un-
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ternehmen zu bedienen, so muss er die dafür vorgesehenen Teilleistungen/Kapazitä-
ten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen die Verga-
bestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforder-
lichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unter-
nehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kon-
taktdaten dieser Unternehmen anzugeben und die entsprechenden Verpflichtungser-
klärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Nimmt der Bieter im Hinblick auf die Krite-
rien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eig-
nungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemein-
sam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der 
„Verpflichtungserklärung“ abzugeben. 
 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die 
das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabe-
stelle gesetzten Frist zu ersetzen. 
 

Beruft sich ein Bieter zum Nachweis seiner finanziellen Leistungsfähigkeit auf dieje-
nige eines Dritten, zum Beispiel seiner Muttergesellschaft, eines anderen verbunde-
nen Unternehmens oder eines Nachunternehmers, so ist in diesem Falle die finan-
zielle Leistungsfähigkeit dieses anderen Unternehmens durch Vorlage der verlang-
ten Unterlagen und Erklärungen darzulegen. Zusätzlich hat sich die Muttergesell-
schaft bzw. das andere Unternehmen zu verpflichten, für sämtliche finanziellen Ver-
pflichtungen des Bieters aus dem Auftrag einzustehen. 

 
Angebote von Bietern, die denselben Nachunternehmer benennen, werden zunächst 
gesondert behandelt. Nur der Vollständigkeit halber erlaubt sich die Vergabestelle den 
Hinweis, dass Angebote bei der späteren Wertung nicht berücksichtigt werden, die 
vorsehen, dass identische Leistungen durch denselben Nachunternehmer ausgeführt 
werden, es sei denn, dass die Leistungen des Nachunternehmers für die gesamte 
Leistung nur von untergeordneter Bedeutung sind oder alle betroffenen Bieter zwei-
felsfrei nachweisen können, dass keine Wettbewerbsabsprachen vorgekommen sind. 
 
Der Auftraggeber weist alle Interessenten aber bereits jetzt ausdrücklich darauf hin, 
dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, nur Nachunternehmer zu benennen, die dem 
betreffenden Bieter zusichern, für dieses Projekt exklusiv für ihn tätig zu werden. Ent-
sprechende Formulare stellt die Vergabestelle bei Bedarf zur Verfügung. 

6.9.3 Darlegung der Bietereignung 

Die geforderten Angaben und Erklärungen sind zur Beurteilung der vergaberechtlichen 
Eignung des Bieters erforderlich und bis zum Ablauf der Angebotsfrist vorzulegen.  
 
Die fehlende Eignung des Bieters führt zum Ausschluss des Angebots des Bieters.  
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Ein Bieter / eine Bietergemeinschaft kann sich zum Nachweis der Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde der Fähigkeiten anderer rechtlich selbständiger Unternehmen, zum 
Beispiel Konzernverbundunternehmen, sogenannter Nachunternehmer (hierzu zählen 
auch freie Mitarbeiter und gegebenenfalls Konzernverbundunternehmen) bedienen, 
ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesem Unternehmen 
bestehenden Verbindungen. 
 

Er muss in diesem Fall bis zum Ablauf der Angebotsfrist unaufgefordert nachweisen, 
dass ihm die erforderlichen Ressourcen bei dem Nachunternehmer zur Erfüllung 
des Auftrags zur Verfügung stehen. Hierfür ist eine entsprechende Verpflichtungs-
erklärung des anderen Unternehmens erforderlich, die durch dieses Unternehmen 
auszufüllen und zu unterzeichnen ist. In diesem Fall ist eine Eigenerklärung des 
Bieters nicht ausreichend. Dies gilt auch für Konzernunternehmen. 

7. Angebotserstellung 

7.1 Allgemeine Anforderungen an das Angebot 

Dem Angebot sind die übersandten Vergabeunterlagen nebst Anlagen einschließlich 
aller weiteren in diesem Vergabeverfahren übermittelten Unterlagen zugrunde zu le-
gen. Die Verwendung selbst gefertigter Abschriften und Kurzfassungen ist aus verga-
berechtlichen Gründen – sofern nicht ausdrücklich erlaubt – nicht zulässig. 
 
Die geforderten Unterlagen sind vollumfänglich über die vorgegebene Vergabeplatt-
form einzureichen. Es genügt die Textform nach § 126b BGB. Hyperlinks sind unzu-
lässig. 
 
Angebote sind auf Basis des bereitgestellten Angebotsformulars zu erstellen. Ange-
bote müssen eindeutige Angaben über Sie als Wirtschaftsteilnehmer enthalten (Firma 
inkl. Rechtsform, Adresse, Name der handelnden Person). 
 
An den vorgegebenen Texten in den Vergabeunterlagen dürfen keine Zusätze ange-
bracht oder Änderungen vorgenommen werden. Soweit Sie Erläuterungen zur Beur-
teilung des Angebots für erforderlich halten, sind diese auf einer gesonderten Anlage 
beizufügen. 
 
Unzulässige Änderungen oder nicht vorgesehene Ergänzungen der Vergabeunterla-
gen führen zum Ausschluss des Angebots.  
 
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- oder Vertragsbedingungen des Bieters werden nicht 
akzeptiert. Diese werden wie Änderungen bzw. Ergänzungen der Vergabeunterlagen 
behandelt. 
 
Das Angebot muss vollständig sein. Unvollständige Angebote werden ausgeschlos-
sen, sofern eine Nachforderung nicht zulässig ist.  
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Das Angebot muss den gesetzlichen Anforderungen sowie etwaigen behördlichen Vor-
gaben entsprechen.  
 
Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.  
 
Das Angebot ist – soweit nicht ausschließlich anderweitig zugelassen – in all seinen 
Teilen in deutscher Sprache abzufassen. Preise sind in Netto und Brutto anzugeben. 
Darüber hinaus ist der Umsatzsteuersatz anzugeben, sofern nicht anders vermerkt. 
 
Bindefrist: Der Bieter hält sich 
 

☒ 3 Monate  ☐ 6 Monate 

 
nach Ablauf der Angebotsfrist an sein letztverbindliches Angebot gebunden. 
 
Da es sich um ein Vergabeverfahren nach der UVgO handelt, werden die Angebote 
gem. § 40 Abs. 2 S. 2 UVgO nicht im Beisein der Bieter geöffnet. 
 
Nebenangebote sind zugelassen:  

 

Ja ☐ Nein ☒ 

 
Nebenangebote sind Angebote, die vom geforderten Angebot (Hauptangebot) abwei-
chen, aber geeignet sind, das mit der Ausschreibung verfolgte Ziel zu erreichen. Ne-
benangebote sind gesondert zu erstellen und als „Nebenangebot“ deutlich zu kenn-
zeichnen und zu formulieren. Im Angebotsformular ist auf die Nebenangebote und de-
ren Anzahl hinzuweisen. 
 
Mehrere Hauptangebote:   

 

Ja ☐ Nein ☒ 

 
Es ist grundsätzlich nicht zulässig, mehrere Hauptangebote abzugeben. Sollten Sie 
dennoch mehrere Hauptangebote einreichen, werden alle Ihre Angebote von der Wer-
tung ausgeschlossen. Sofern eine Abgabe mehrere Hauptangebote zugelassen ist, 
sind sie ausschließlich unter Einhaltung folgender Bedingungen zugelassen:  
 

- Technisch verschiedene Hauptangebote: Weisen beide Hauptangebote 
im Vergleich zueinander technische Unterscheidungen auf, sind sie zu-
lässig, soweit die Leistungsbeschreibung diesen technischen Spielraum 
überhaupt eröffnet hat (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 01.12.2012, 
Verg 34/12). 
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- Technisch identische Hauptangebote: Unterscheiden sich die Hauptan-
gebote nicht inhaltlich technisch, ist die Abgabe mehrerer Hauptange-
bote unzulässig (vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 27.11.2014, 2 U 
152/13). 

- Technisch identische, lediglich preislich unterschiedliche Hauptange-
bote: Inhaltlich identische Hauptangebote, die sich nur in ihren Angebots-
preisen unterscheiden, sind unzulässig.  

- Inhaltlich unterschiedliche, aber nicht technisch verschiedene Hauptan-
gebote: Ausgehend von der bisherigen Rechtsprechung, wonach nur 
technisch verschiedene Hauptangebote zulässig sind, erachtet die 
Vergabestelle technisch übereinstimmende, lediglich kaufmännisch ver-
schiedene Hauptangebote für unzulässig. 

 
Weist die Leistungsbeschreibung optionale Leistungsabfragen auf, werden Optionen 
entsprechend den vergaberechtlichen Anforderungen gewertet. 
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7.2 Materielle Hinweise zur Erstellung des Angebots 

Von den Bietern sind mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen. Soweit den 
Bietern Formblätter zur Erstellung der Angebote zur Verfügung gestellt werden, sind 
diese Formblätter für die Erstellung des Angebots zu verwenden. Aus der nachfolgen-
den Checkliste ergibt sich, welche Formblätter der Bieter für die Angebotserstellung 
zu verwenden hat und welche Unterlagen vom Bieter selbst zu fertigen sind. Die Form-
blätter und insbesondere das Angebotsschreiben sind an den dafür vorgesehenen 
Stellen zu unterschreiben. 
 

Checkliste Angebot 
 

Nr. Art der Unterlage Anmerkung – was tun? 

 Leistungsverzeichnis 
Die Anlage 1 ist vom Bieter voll-
ständig ausgefüllt mit dem Angebot 
einzureichen. 

 Angebotsformular 
Die Anlage 2 F1 ist vom Bieter aus-
gefüllt mit dem Angebot einzu-
reichen. 

 Angaben zur Eignung  
Die Anlage 2 F2.1-2.8 ist vom Bie-
ter ausgefüllt mit dem Angebot ein-
zureichen. 

 Erklärung Unternehmensdaten 
Die Anlage 2 F3 ist vom Bieter aus-
gefüllt mit dem Angebot einzu-
reichen. 

 Eigenerklärung Russlandsanktionen 
Die Anlage 2 F4 ist vom Bieter aus-
gefüllt mit dem Angebot einzu-
reichen. 

 Referenzen 
Die Anlage 2 F5 ist vom Bieter aus-
gefüllt mit dem Angebot einzu-
reichen. 

 Mustererklärung 3 Mindestentgelt 
Die Anlage 2 F7 ist vom Bieter aus-
gefüllt mit dem Angebot einzu-
reichen. 

 Vertrag 

Die Anlage 3 Vertrag ist zum Zei-
chen des Anerkenntnisses unter-
zeichnet mit dem Angebot einzu-
reichen. 
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8. Anforderungen an die Eignung 

Im Folgenden stellt die Vergabestelle eine abschließende Liste der vom Auftraggeber 
verlangten Unterlagen auf, mit denen der Bieter seine Eignung (wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit) ge-
mäß § 33 UVgO, das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß § 31 UVgO und 
die sonstige Eignung gemäß § 45 UVgO zu belegen hat. 
 
Die Einreichung zusätzlicher Nachweise und Erklärungen durch den Bieter ist zulässig. 
Hat der Auftraggeber nach Auswertung der eingereichten Erklärungen und Nachweise 
Zweifel an der Eignung eines Bieters, kann er den Bieter zur Erläuterung der von ihm 
eingereichten Unterlagen auffordern; im Übrigen behält sich der Auftraggeber die 
Nachforderung gemäß § 41 UVgO vor, eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 
 
Des Weiteren behält sich der Auftraggeber vor, Nachweise / Belege für abgegebene 
Eigenerklärungen zu fordern. 
 
Folgende Unterlagen sind zum Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Aus-
schlussgründen einzureichen. Sofern kein Formblatt vorgegeben ist, sind die Angaben 
auf einem selbstgefertigten Dokument darzustellen. Die im vorliegenden Vergabever-
fahren geforderten Erklärungen und Nachweise sind nachfolgend gekennzeichnet. 

 

Bitte beachten Sie folgenden Bewertungsmaßstab:  
 
Mit „A“ gekennzeichnete Anforderungen führen bei Nichterfüllung zum Ausschluss 
aus dem weiteren Vergabeverfahren.  
 
Folgende Unterlagen sind zum Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Aus-
schlussgründen einzureichen, wobei „kV“ bedeutet, dass keine Vorlage der Verga-
bestelle genutzt werden muss. 
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8.1.1 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

Der öffentliche Auftraggeber kann im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Bieter oder der Bietergemeinschaften Anforderungen stellen, 
die sicherstellen, dass die Bieter oder Bietergemeinschaften über die erforderlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügen. 
 
Die im vorliegenden Vergabeverfahren geforderten Erklärungen und Nachweise sind 
nachfolgend gekennzeichnet. 
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1 A  

Nachweis über die Eintragung in einem 
Berufs- oder Handelsregister (z.B. Han-
delsregisterauszug) (§ 33 UVgO) oder 
sonstige Bescheinigung oder Erklärung 
i.S. von Anhang VII Teil B und C der Richt-
linie 2014/24/EG, wenn dies nach den 
Rechtsvorschriften des jeweiligen Nieder-
lassungs- bzw. Herkunftsstaates Voraus-
setzung für die erlaubte Berufsausübung 
ist. 

    
2F2.1/ 

kV 

2 A  

Nur auf Nachfrage der Vergabestelle: Dar-
stellung der gesellschaftsrechtlichen 
Strukturen des Bieters. 

    kV 

3 A  

Nur auf Nachfrage der Vergabestelle: 
Eigenerklärung, dass keinerlei Eigentums-
verflechtungen mit anderen Firmen, die als 
Hersteller, Provider oder Systemintegrato-
ren von Produkten und Lösungen in Frage 
kommen, besteht. 

    kV 
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8.1.2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
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4 A  

Erklärung zum Umsatz bezogen auf die 
Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe 
ist, für die letzten 3 abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre (§ 33 Abs.1 UVgO). 

    2F2.1 

5 A  

Erklärung zur Berufs- oder Betriebshaft-
pflichtversicherung (§ 33 Abs.1 UVgO). 
 
Mindestanforderung: 
Nachweis einer Firmenhaftpflichtversiche-
rung mit folgenden Deckungssummen: 
 
Personen- und Sachschäden: Mindestens 
5.000.000,00 Euro pro Schadensfall, zwei-
fach maximiert im Jahr 
 
Vermögensschäden: Mindestens 
1.000.000,00 Euro pro Schadensfall, zwei-
fach maximiert im Jahr 
 
Die Haftpflichtversicherung muss bei ei-
nem in der EU zugelassenen Haftpflicht-
versicherer oder Kreditinstitut abgeschlos-
sen worden sein. Die Haftpflichtversiche-
rung muss während der gesamten Ver-
tragslaufzeit aufrechterhalten und nachge-
wiesen werden. Der Bieter hat zu gewähr-
leisten, dass zur Deckung eines Schadens 
aus dem Vertrag Versicherungsschutz in 
Höhe der im Vertrag genannten Deckungs-
summen besteht. 

    2F2.4 
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Nachweis der aufgeführten Versicherun-
gen durch Eigenerklärung nach Anlage 
2F2.4 oder Bescheinigung des Versiche-
rungsgebers, dass eine entsprechende 
Versicherung im Auftragsfall abgeschlos-
sen wird (jeweils Kopie ausreichend). 

6 A  

Auf gesonderte Nachforderung der Verga-
bestelle: Jahresabschlüsse oder Auszüge 
von Jahresabschlüssen der letzten drei ab-
geschlossenen Geschäftsjahre, falls deren 
Veröffentlichung in dem Land, in dem der 
Bieter oder Bieter niedergelassen ist, ge-
setzlich vorgeschrieben ist.  

    kV 
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8.1.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Bieter oder der 
Bietergemeinschaft kann der Auftraggeber Anforderungen stellen, die sicherstellen, 
dass der Bieter oder die Bietergemeinschaft über die erforderlichen personellen und 
technischen Mittel sowie ausreichende Erfahrungen verfügen, um den Auftrag in an-
gemessener Qualität ausführen zu können. Bei Lieferaufträgen, für die Verlege- oder 
Installationsarbeiten erforderlich sind, sowie bei Dienstleistungsaufträgen darf die be-
rufliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen auch anhand ihrer Fachkunde, Effizienz, 
Erfahrung und Verlässlichkeit beurteilt werden. 
 
Der Auftraggeber kann die berufliche Leistungsfähigkeit eines Bieters oder der Bieter-
gemeinschaft verneinen, wenn er festgestellt hat, dass dieser Interessen hat, die mit 
der Ausführung des Auftrags im Widerspruch stehen und sie nachteilig beeinflussen 
könnten. Als Beleg der erforderlichen technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit 
des Bieters oder der Bietergemeinschaft kann der Auftraggeber je nach Art, Verwen-
dungszweck und Menge oder Umfang der zu erbringenden Liefer- oder Dienstleistun-
gen ausschließlich die Vorlage von einer oder mehrerer der in § 35 UVgO benannten 
Unterlagen verlangen. 
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7 A  

Erklärung zur beruflichen Leistungsfähig-
keit (§ 33 Abs.1 UVgO) durch Eigenerklä-
rung des Bieters: Geeignete Referenzen 
über vergleichbare Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge aus den letzten drei Jahren.  

Mindestanforderung: 

Mindestens 3 geeignete Referenzen über 
vergleichbare Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge (Durchleuchtungsanlage gemäß 
Leistungsbeschreibung) aus den letzten 
drei Jahren. 

    2F5 
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8 A  

Falls Leistungen nicht vom Auftragnehmer 
selbst, sondern von Dritten (sog. Nachun-
ternehmer oder Subunternehmer) ausge-
führt werden sollen: Erklärung zum Einsatz 
von Nachunternehmern nebst Verpflich-
tungserklärung des Nachunternehmers. 

    
2F2.7 
und 
2F2.8 

9 A  

Beruft sich ein Bieter zum Nachweis seiner 
Eignung (wirtschaftliche und finanzielle so-
wie technische und berufliche Leistungsfä-
higkeit) auf die Kapazitäten anderer Unter-
nehmen (sog. Eignungsleihe), so hat er 
nachzuweisen, dass ihm die für den Auf-
trag erforderlichen Mittel tatsächlich zur 
Verfügung stehen (für die technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit muss der 
Eignungsleihende Nachunternehmer sein, 
nimmt der Bieter für die wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitä-
ten anderer Unternehmen in Anspruch, 
müssen diese gemeinsam für die Auftrags-
ausführung haften; die Haftungserklärung 
ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungser-
klärung“ abzugeben). 

    2F2.8 

8.1.4 Belege des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
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10 A  
Erklärung Nichtvorliegen von Ausschluss-
gründen (§ 31 Abs. 1 UVgO) 

    2F2.1 

11 A  
Erklärung Nichtvorliegen von Ausschluss-
gründen (§ 31 Abs. 1 UVgO) 

    2F2.1 



Stiftung kreuznacher diakonie 
 
Durchleuchtungsanlage 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

 

 
 
 

 
Version 1.0 
Stand 10.06.2026  Seite 24 von 30 
 

12 A  Eigenerklärung Russlandsanktionen     2F4 

8.1.5 Sonstige besondere Bedingungen nach § 45 UVgO 
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13 A  Erklärung zur Einhaltung des MiLoG     2F2.2 

14 A  
Eigenerklärung zur Anerkennung der An-
tikorruptionserklärung 

    2F2.3 

15 A  Erklärung Unternehmensdaten     2F3 

16 A  Mustererklaerung_3_Mindestentgelt     2F7 

17 A  Scientology-Schutzerklärung     2F2.5 
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9. Leistungsbeschreibung 

Die Beschreibung der dieser Ausschreibung gegenständlichen Leistungen einschließ-
lich der hierfür anfallenden Entgelte erfolgt über die Anlage 1 dieser Vergabeunterla-
gen. 

10. Vertragsbedingungen 

10.1 Vertrag 

Die Vergabestelle schließt mit dem obsiegenden Bieter den beigefügten Vertrag (An-
lage 3). 

10.2 Geheimhaltung / Vertraulichkeit 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm und seinen Mitarbei-
tern im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Betriebe des Auftraggebers bekannt 
werden, Stillschweigen zu wahren; insbesondere Informationen über amtliche Vor-
gänge des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und nicht für sich zu verwerten oder 
an Dritte weiterzugeben. Die Pflichten zur Vertraulichkeit bestehen auch über die Be-
endigung eines Auftrages hinaus, sie treffen auch die Mitarbeiter des Auftragnehmers, 
die von ihm entsprechend zu verpflichten sind. Der Auftragnehmer hat alle ihm im Zu-
sammenhang mit der Vertragserfüllung zur Kenntnis gelangten Unterlagen und Daten 
gegen die Kenntnisnahme durch Unbefugte zu sichern. 

10.3 Datenschutz 

Werden dem Auftragnehmer zum Zwecke seines Auftrages personenbezogene Daten 
übermittelt oder werden solche vom Auftragnehmer selbst erhoben, gespeichert, ver-
arbeitet und genutzt, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die jeweils geltenden Rege-
lungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des DSG-EKD sowie weiterer ein-
schlägiger Datenschutzgesetze einzuhalten. 
 
Er verpflichtet sich, personenbezogene Daten ausschließlich zum Zweck der externen 
Begleitung zu verwenden und nicht an Dritte zu übermitteln; angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen nicht nur für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in automatisierten Dateien, sondern auch für die Verarbeitung solcher Daten in 
nicht automatisierten Dateien und in Akten zu treffen, um den Zugriff Unbefugter zu 
verhindern. 
 
Die Parteien verpflichten sich, gegenüber Dritten über alle ihnen im Rahmen der Zu-
sammenarbeit zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Vorgänge, insbesondere 
über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, absolutes Stillschweigen zu bewahren und 
diese nicht an Dritte weiterzugeben und/oder in irgendeiner Weise zu verwerten, es 
sei denn, es handelt sich um allgemein bekannte Tatsachen. Die Geheimhaltungsver-
pflichtung besteht auch nach Beendigung des Vertrages fort. 
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Hinsichtlich der Geheimhaltungsverpflichtung gelten Mitarbeiter der Parteien als deren 
Erfüllungsgehilfen im Sinne von § 278 BGB; die Parteien haben insoweit für das Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter einzustehen. Werden Dritte zur Erfüllung vertraglicher Ver-
pflichtungen eingesetzt, ist mit diesem Dritten eine entsprechende Geheimhaltungs-
vereinbarung zu treffen. 

11. Angebotswertung 

Die Prüfung und Wertung der Angebote gliedert sich in vier Stufen: 
 

1. Prüfung der Ausschlussgründe (§ 31 UVgO) 
2. Prüfung der Bietereignung (§§ 31 ff. UVgO) 
3. Prüfung unangemessener niedriger Preise (§ 44 UVgO)  
4. Wertung der Angebote zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots 

(§ 43 UVgO) 

11.1 Prüfung der Ausschlussgründe 

Angebote werden auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit 
geprüft. Es findet eine formale Prüfung statt, insbesondere ob 
 

1. das Angebot form- und fristgerecht eingegangen ist, 
2. das Angebot unterschrieben ist, 
3. die geforderten Angaben und Erklärungen, Bestätigungen und Nachweise vor-

liegen, 
4. alle geforderten Preisangaben vorhanden sind, 
5. Änderungen an den Eintragungen des Bieters zweifelsfrei sind, 
6. Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen vorgenommen wor-

den sind, 
7. oder nicht zugelassene Haupt- oder Nebenangebote vorliegen. 

 
Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Unternehmen, die die Eig-
nungskriterien nicht erfüllen und Angebote, die nicht den vergaberechtlichen Erforder-
nissen genügen, insbesondere: 
 

1. Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der 
Bieter hat dies nicht zu vertreten, 

2. Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen enthalten, 
3. Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht 

zweifelsfrei sind, 
4. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterla-

gen vorgenommen worden sind, 
5. Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn, es 
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handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Ge-
samtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb 
nicht beeinträchtigen, oder 

6. nicht zugelassene Nebenangebote. 

11.2 Prüfung der Bietereignung 

Alle im Rahmen der Bietereignung der Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen, 
Nachweise und Bestätigungen sind mit dem Angebot vorzulegen. Ein Verweis auf 
frühere Angebote ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss aus dem Verfahren. Er-
geben sich aus der Überprüfung der vom Bieter vorgelegten Erklärungen, Nachweise 
und Bestätigungen für die Vergabestelle begründete Zweifel an der Eignung des Bie-
ters, erfolgt eine entsprechende Aufklärung. Ist das Ergebnis dieser Aufklärung nicht 
hinreichend, wird das vom Bieter eingereichte Angebot von der weiteren Angebots-
wertung ausgeschlossen. Die berücksichtigten Eignungskriterien sind im Einzelnen in 
diesen Unterlagen beschrieben. 

11.3 Prüfung unangemessen niedriger Preise 

Es gilt § 44 UVgO. Die Vergabestelle wird zur Aufklärung eines preislichen Missver-
hältnisses eine Preisprüfung durchführen und hierzu Unterlagen zur Angebotskalkula-
tion von dem betreffenden Bieter anfordern. Mit aussagefähigen und nachprüfbaren 
Unterlagen ist die Kalkulation plausibel zu machen. Verweigert der Bieter seine Mitwir-
kung bei der Aufklärung, führt dies zum Ausschluss seines Angebots. 

11.4 Wirtschaftlichkeit der Angebote 

Für einen Zuschlag kommen nur solche Angebote in Frage, die nicht auf den Stufen 
1-3 ausgeschlossen werden mussten. Formell ordnungsgemäße Angebote eines ge-
eigneten Bieters werden, sofern sie keinen ungewöhnlich niedrigen Preis aufweisen, 
sodann nach den Zuschlagskriterien der Vergabeunterlagen gewertet und gewichtet.  
 
Kriterien für die Wirtschaftlichkeit sind die Zuschlagskriterien, die die Angebote in eine 
Rang- und Reihenfolge bringen: 
 

Nr. Zuschlagskriterium 
Gewich-

tung 

Max. 
Punkt-

zahl 

    

1. Preis 50% 50 

    

2. Erfüllungsgrad Leistungsverzeichnis 50% 50 

    

 Gesamt: 100% 100 
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Den Zuschlag erhält derjenige Bieter, dessen Angebot nach Wertung der nachfolgen-
den Kriterien das wirtschaftlichste ist, also in der Gesamtwertung die höchste Gesamt-
punktzahl erreicht. Das Angebot, welches den niedrigsten Preis anbietet, erhält für das 
Wertungskriterium die maximale Leistungspunktzahl, die übrigen Bieter erhalten nach 
der beschriebenen Methode Punkte, die das Verhältnis ihres Preises zu dem niedrigs-
ten Angebotspreis ausdrücken. 
 
Bei den übrigen Wertungskriterien erfolgt die Bewertung grundsätzlich auch relativ. 
Sofern sie in manchen Teilen aber dennoch absolut erfolgt, werden die Angebote je-
weils danach bewertet, wie sehr sie nach Einschätzung der Vergabestelle auf Grund-
lage der schriftlichen Angebote eine fachgerechte Erfüllung der Leistungen in der aus-
geschriebenen Qualität und einen reibungslosen Maßnahmenablauf erwarten lassen. 
Der jeweils beste Bieter muss dabei nicht notwendig die für das Kriterium maximal 
erreichbare Bewertungs-/Leistungspunktzahl erhalten. Insbesondere findet auch eine 
Extrapolation der Leistungspunkte für diese Wertungskriterien nicht statt. Der Auftrag-
geber erachtet diese Wertungsmethode auch vor dem Hintergrund der Entscheidung 
des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (Beschluss vom 2. Juli 2010, 1 Verg 
1/10) für zulässig.  
 
Die Wertungskriterien eröffnen dem Auftraggeber Beurteilungsspielräume, die dieser 
nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch, transparent und diskriminierungsfrei 
wahrnehmen wird. Der Auftraggeber erachtet die gewählten Wertungskriterien, deren 
Beschreibung (inkl. Anforderungen an den Inhalt der Angebote), die zugehörigen Hin-
weise an den Bewertungsmaßstab und die Bewertungsmethode für vergaberechts-
konform. Der Auftraggeber hat die Bewertungskriterien und seine Bewertungsmaß-
stäbe möglichst transparent nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichti-
gung der aktuellen höchstgerichtlichen Rechtsprechung (BGH, Beschluss vom 
04.04.2017 - X ZB 3/17) dargelegt. Der EuGH hat in der Rs. „TNS Dimarso“ (Urt. v. 
14.07.2016 – C-6/15) erklärt, dass der Auftraggeber nicht verpflichtet ist, den potenzi-
ellen Bietern vorab die detaillierte Bewertungsmethodik bekannt zu machen. Allerdings 
darf dies nicht zu einer (nachträglichen) Änderung von Zuschlagskriterien oder deren 
Gewichtung führen. Die Bieter sind eingeladen, sich auch vor dem Hintergrund der 
genannten Entscheidungen mit der Wertungsmatrix und der Wertungsmethode ver-
traut zu machen und bei Zweifeln Fragen zu stellen oder fachlichen Rat einzuholen. 
Für den Fall, dass ein Bieter die Wertungsmethode für unzulässig hält, trifft ihn nach § 
160 Abs. 3 GWB analog eine Rügeobliegenheit. 

11.4.1 Zuschlagskriterium Nr. 1: Preis 

Bewertet wird die Höhe des Gesamtpreises für die angebotene Leistung. 
 
Die im Zuschlagskriterium „Preis“ erzielten Punkte werden wie folgt ermittelt: Das wert-
bare Angebot mit der besten Angabe, d.h. dem niedrigsten Wert, wird in Bezug auf 
das jeweilige Kriterium mit der Höchstpunktzahl bewertet. Alle übrigen Angebote er-
halten im Verhältnis weniger Punkte (inverser Dreisatz). Damit gilt folgende Formel: 
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𝑷 = 𝑷𝒖𝒏𝒌𝒕𝒛𝒂𝒉𝒍_𝒎𝒂𝒙 ∗ (
𝒎𝒊𝒏_𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕

𝒂𝒌𝒕_𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕
) 

 
Erläuterung: 
 

P = Erreichte Punktzahl im Kriterium 
Punktzahl_max = Maximal erreichbare Punktzahl 
min_Angebot = Bester Wert im Vergleichsfeld für das Kriterium 
akt_Angebot = Betrachteter Wert im Vergleichsfeld für das Krite-

rium 

 
Die Punktzahl wird kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet. 

11.4.2 Zuschlagskriterium Nr. 2: Erfüllungsgrad Leistungsverzeichnis 

Bewertet wird der Erfüllungsgrad der Leistungsanforderungen (B-Kriterien) anhand der 
erzielten Punktzahlen des vom Anbieter ausgefüllten Leistungsverzeichnisses (Anlage 
1). 
 
Das Angebot, welches die höchste Wertungspunktzahl erzielt, erhält die höchste Be-
wertung entsprechend der dem Kriterium zugeordneten Maximalpunktzahl. Alle übri-
gen Angebote erhalten im Verhältnis weniger Punkte (inverser Dreisatz). 
 
Es gilt folgende Formel: 
 

𝑷 =  𝑷𝒖𝒏𝒌𝒕𝒛𝒂𝒉𝒍_𝒎𝒂𝒙 ∗  
(𝒂𝒌𝒕_𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕) 

(𝒎𝒂𝒙_𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕)
 

 
Erläuterung: 
 

P = Erreichte Punktzahl im Kriterium 
Punktzahl_max = Maximal erreichbare Punktzahl 
max_Angebot = Bester Wert im Vergleichsfeld für das Kriterium 
akt_Angebot = Betrachteter Wert im Vergleichsfeld für das Krite-

rium 

 
Die Punktzahl wird kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet. 
 
Angebote, die nicht mindestens die Hälfte der dem Kriterium zugewiesenen Punktzahl 
erhalten, werden ausgeschlossen (vgl. zu Mindestanforderungen an die Qualität: 
EuGH, Urt. v. 20.9.2018 – C-546/16 – „Montte SL“; VK Bund, Beschl. v. 16.4.2018 VK 
1-21/18). 
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11.4.3 Gesamtergebnis 

Das Gesamtergebnis der Bewertung ergibt sich aus der Summe der für jedes Zu-
schlagskriterium nach den voranstehenden Hinweisen ermittelten Punktzahlen unter 
Berücksichtigung der festgelegten Gewichtung. Das Gesamtergebnis der Bewertung 
legt den Rang des Angebots fest. 

12. Anlagen 

 

Anlage 1.1  Leistungsverzeichnis 

Anlage 1.2  Anlagen zum Leistungsverzeichnis 

   

Anlage 2 Formblatt F1 Angebotsformular 

 Formblatt F2 Eigenerklärungen Eignung 

 Formblatt F3 Erklärung Unternehmensdaten 

 Formblatt F4 Eigenerklärung Russlandsanktionen 

 Formblatt F5 Referenzformular 

 Formblatt F6 LTTG RLP Merkblatt 

 Formblatt F7 Mustererklärung 3 Mindestentgelt 

   

Anlage 3  Vertrag 

 
 


